
Vorwort
zur dritten Auflage

Durch Bekanntmachung vom 21.12.2011 (GVBl. S. 494) ist das Gesetz über
die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) vom 19.2.2004 (GVBl. S. 63),
das der ersten Auflage zugrunde gelegen hat, neu bekannt gemacht worden.
Grund dafür war eine ganze Reihe von Änderungen des ursprünglichen Geset-
zes, die zwar überwiegend redaktionelle Bedeutung hatten, die Handhabbar-
keit des Gesetzes jedoch beträchtlich erschwerten, zumal auch das Kommunal-
verfassungsrecht, auf das vielfältig verwiesen wird (insbesondere §§ 3, 12, 18
und 20), durch das ab 1.11.2011 geltende Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) verändert worden ist. Da auch die Systematik des Gesetzes, insbe-
sondere durch die Änderung der Grundsätze kommunaler Zusammenarbeit
(§ 2) verändert worden ist, ist als Folge der Neubekanntmachung die Überar-
beitung der Kommentierung geboten, um Zweifel an ihrer Verlässlichkeit zu
vermeiden. Die Änderungen betreffen Folgendes: Zunächst sind durch Gesetz
vom 5.11.2004 (GVBl. S. 394) bei der Aufsicht die Konsequenzen aus der Auf-
lösung der Bezirksregierungen zu ziehen gewesen. Sodann sind durch Gesetze
vom 16.12.2004 (GVBl. S. 634 und 638) im Rahmen der allgemeinen Regelung
über die Zulassung der elektronischen Form diese auch bei rechtsgeschäftlichen
Erklärungen der Verbandsgeschäftsführung zugelassen und redaktionelle An-
passungen an die Neuregelung der überörtlichen Kommunalprüfung durch Er-
richtung einer Kommunalprüfungsanstalt vorgenommen worden. Durch Ge-
setz vom 22.4.2005 (GVBl. S. 110) ist die Berufung des hauptamtlichen
Verbandsgeschäftsführers in das Beamtenverhältnis auf Zeit ermöglicht wor-
den. Nur redaktionelle Bedeutung hatten die beiden Novellen vom 15.11.2005
(GVBl. S. 342 und 352) als Folge der Einführung der doppischen Haushalts-
führung bei den Kommunen und des abermaligen Übergangs vom Höchstzah-
lenverfahren nach d́Hondt auf das Verfahren nach Hare-Niemeyer bei der Aus-
schussbesetzung. Ebenfalls nur redaktionell sind die durch die Gesetze vom
18.5.2006 (GVBl. S. 203) und vom 25.3.2009 (GVBl. S. 72) vorgenommenen
terminologischen Anpassungen (Gleichstellungs- statt Frauenbeauftragte, Be-
amtenstatus- statt Niedersächsisches Beamtengesetz). Durch das Gesetz vom
13.5.2009 (GVBl. S. 191) ist zu der bis dahin im Gesetz allein vorgesehenen
Zusammenarbeit durch Delegation von Aufgaben die Möglichkeit hinzugetre-
ten, Tätigkeiten mandatsweise gemeinsam zu erledigen, ohne die Aufgabenver-
antwortung zu übertragen; das dient vor allem der Eröffnung von Zusammen-
arbeit in den Formen des Gesetzes in verwaltungsinternen Angelegenheiten, die
wie die Datenverarbeitung, das Gebäudemanagement oder Bauhofleistungen
nicht als übertragbare Aufgaben angesehen werden. Während die Übertragung
einer Aufgabe auf eine andere Körperschaft wie bisher voraussetzt, dass dieser
diese Aufgabe obliegt, besteht bei der mandatsweisen Beauftragung diese Vor-
aussetzung bei Kommunen nicht, sodass die Möglichkeiten einer vertikalen
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Landkreisen erweitert werden.
Schließlich ist durch Gesetz vom 13.10.2011 (GVBl. S. 353) die Anpassung an
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das NKomVG vorgenommen worden, die im Wesentlichen redaktioneller Na-
tur ist.
Die Neubekanntmachung ist Grundlage der zweiten Auflage gewesen. Inzwischen
sind nicht nur das NKomZG durch das Gesetz vom 26.10.2016 (GVBl. S. 226),
sondern auch das NKomVG, auf das in vielfältiger Weise Bezug genommen wird,
wiederholt geändert worden; zudem ist die Verordnung über die Führung und Ver-
waltung kommunaler Anstalten (vom 18.10.2013, Nds. GVBl. S. 244), die auch
für die gemeinsamen kommunalen Anstalten gilt (§ 3 Abs. 2 NKomZG), mit Än-
derungen gegenüber dem in der letzten Auflage berücksichtigten Inhalt ihres Ent-
wurfs erlassen worden. Die Änderungen des NKomZG betreffen die Klarstellung
der Rechtsnatur der Unternehmenssatzung gemeinsamer kommunaler Anstalten
mit Auswirkungen auf ihre Änderung sowie ihre Verkündung, die Rechtsstellung
der Mitglieder des Verwaltungsrates der gemeinsamen kommunalen Anstalt und
der Verbandsversammlung des Zweckverbandes sowie Klarstellungen bei der
Rechtsstellung der Verbandsgeschäftsführung. Alle Veränderungen und die neu-
ere Rechtsprechung sind in der Neuauflage berücksichtigt. Auch sie verfolgt das
Ziel, möglichst praxisnah Hilfestellung bei der Anwendung des Gesetzes zu
bieten.

Hannover, April 2018
Robert Thiele
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Am 10. März 2004 ist das Niedersächsische Gesetz über die kommunale Zu-
sammenarbeit (NKomZG) in Kraft getreten und hat das Zweckverbandsgesetz
vom 7. Juni 1939 (zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung
des kommunalen Unternehmensrechts v. 27.1.2003, Nds. GVBl. S. 36) abge-
löst, das, 1948 von den Strukturen des sog. Führerprinzips befreit, als Landes-
gesetz in Niedersachsen fortgegolten hat (Nds. GVBl. Sb. II S. 109), wie das
auch in § 140 der Niedersächsischen Gemeindeordnung festgehalten war, der
durch § 22 Nr. 3 NKomZG gestrichen worden ist. Die Vorarbeiten zu diesem
Gesetz waren schon bald nach dem Abschluss der Gemeinde- und Kreisgebiets-
reformen Ende der siebziger Jahre aufgenommen, aber immer wieder infolge
anderer Vorgreiflichkeiten, zuletzt wegen der Umstellung der kommunalen
Führungsstruktur von der Zwei- auf die Eingleisigkeit zurückgestellt worden.
Das fiel auch deshalb umso leichter, als das alte Zweckverbandsgesetz trotz
seiner ursprünglich wenig selbstverwaltungsfreundlichen Wurzeln in der tägli-
chen Praxis ohne größere Probleme handhabbar war.
Das neue Recht der kommunalen Zusammenarbeit enthält keine völlig neuen
Instrumente der Kooperation, sondern übernimmt die beiden herkömmlichen
Formen gemeinsamer Aufgabenerfüllung, die Zweckvereinbarung und den
Zweckverband, und die mit dem Gesetz zur Änderung des kommunalen Unter-
nehmensrechts geschaffene Möglichkeit der kommunalen Zusammenarbeit in
einer gemeinsamen kommunalen Anstalt. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Kommunen diese Instrumente weitestgehend ohne staatliche Beteiligung zu
nutzen berechtigt sind, um die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit ihrer
Aufgabenerfüllung zu steigern. Genehmigungsvorbehalte bestehen nur bei der
Zusammenarbeit in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises und
bei Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises. Die Möglichkeiten der Ko-
operation sind erweitert worden, z. B. dadurch, dass ein Zweckverband weitere
Aufgaben nur von einzelnen seiner Mitglieder übernehmen und dass die Ko-
operation für einzelne Beteiligte befristet und sachlich und örtlich beschränkt
sein kann. Das neue Recht verzichtet darauf, allgemein die Möglichkeit der
Verpflichtung zur Kooperation vorzusehen, und enthält auch keinen aufgaben-
bezogenen Ausschluss kommunaler Zusammenarbeit, sondern überlässt ent-
sprechende Regelungen insoweit dem jeweiligen Fachgesetz. Eingeschränkt ist
unter bestimmten Voraussetzungen allerdings der Kreis der Beteiligten einer
Kooperation.
Dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit unterfallen nur Kooperatio-
nen, bei denen die betreffende Aufgabe auf den erfüllenden Beteiligten oder
den Zweckverband mit befreiender Wirkung für die bisherigen Aufgabenträger
übergeht, nicht dagegen andere öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, die die
Erfüllung einer Aufgabe ohne deren Übergang zum Gegenstand haben.
Die Beibehaltung der zweigleisigen Verfassung des Zweckverbandes mit dem
Vorsitzenden der Verbandsversammlung als repräsentativem und dem Ver-
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bandsgeschäftsführer als rechtsgeschäftlichem Vertreter des Zweckverbandes
lässt eine pauschale Verweisung auf die entsprechenden Vorschriften der Nie-
dersächsischen Gemeindeordnung nicht mehr zu, sondern erfordert eine ganze
Reihe selbständiger Bestimmungen.
Bestehende Zweckvereinbarungen und Satzungen von Zweckverbänden blei-
ben zunächst wirksam, sind aber innerhalb von zwei Jahren an das neue Recht
anzupassen; dabei kann bestimmt werden, dass vorhandene Kollegialorgane
von Zweckverbänden bis zu ihrer Neubesetzung nach der Kommunalwahl
2006 bestehen bleiben.
Die vorliegenden Erläuterungen wollen über das neue Recht informieren und
Hilfestellung geben bei der Vereinbarung von kommunaler Zusammenarbeit
und der Anpassung der bestehenden Formen an das neue Recht. Dabei wird
im Interesse der besseren Lesbarkeit der Texte darauf verzichtet, Funktionsträ-
ger neben der männlichen auch in der weiblichen Form zu bezeichnen.

Hannover, Oktober 2004
Robert Thiele
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